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Antrag an die Stadt Viechtach auf Gewährung 
eines Zuschusses zur freiwilligen Umstellung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen und 
Grundstücksanschlüssen vom Mischsystem 
in ein Trennsystem 

1. Antragsteller (Grundstückseigentümer bzw. zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigter)
ggf. Name der Firma ggf. Registergericht und -nummer 

Familienname und Vorname des Antragstellers bzw. des gesetzlichen Vertreters der Firma 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

telefonische Erreichbarkeit (tagsüber) E-Mail-Adresse

IBAN BIC Name des Kreditinstituts 

2. Ort und Beschreibung der Maßnahme
Ort (Straße, Hausnummer, ggf. Flurnummer und Gemarkung), Beschreibung der Maßnahme 
– dem Antrag sind ggf. die vom Bauamt geforderten Unterlagen gem. § 10 EWS beizufügen –

3. Gesamtkosten Hinweis: Wenn der Antragsteller für dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, 
sind hier die Kosten ohne Umsatzsteuer anzugeben. 

€  voraussichtliche Gesamtkosten

€ 
 Von den der Finanzierung zugrunde gelegten Kosten (Nr. 5) sind voraussichtlich zu-
wendungsfähig (das Bauamt prüft, ob die Maßnahme technisch und wirtschaftlich sinnvoll
ist und stellt die zuwendungsfähigen Kosten fest)

4. Zu den zuwendungsfähigen Kosten werden folgende Zuwendungen beantragt
Zuschuss nach der Richtlinie der Stadt Viechtach für die Gewährung von Zuschüssen 
bei der freiwilligen Umstellung von Grundstücksentwässerungsanlagen und Grund-
stücksanschlüssen vom Mischsystem in ein Trennsystem 

Die Höhe des Zuschusses beträgt 100 % der zuwendungsfähigen Kosten je Grund-
stück, maximal jedoch 2.000,00 Euro.

€

5. Finanzierung
Zuschuss der Stadt Viechtach laut Nr. 4 €

Eigenmittel € 

Gesamtkosten € 

Identifikationsnr., Wirtschafts-Identifikationsnr. oder Steuernr.  
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6. Erklärung
Der Antragsteller erklärt, dass 

 ihm die Regelungen der Richtlinie der Stadt Viechtach für die Gewährung von Zuschüssen bei der freiwilligen Umstellung
von Grundstücksentwässerungsanlagen und Grundstücksanschlüssen vom Mischsystem in ein Trennsystem bekannt sind 
und diese als verbindlich anerkannt werden.

 mit der Maßnahme noch nicht begonnen worden ist und dass die Maßnahme auch nicht vor Bekanntgabe des
Zuwendungsbescheides der Stadt Viechtach oder vor der etwaigen schriftlichen Zustimmung der Stadt Viechtach
zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn in Angriff genommen wird (Als Maßnahmenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines
der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags zu werten. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Baugrunduntersu-
chungen, Grunderwerb und Herrichten des Grundstücks (z.B. Gebäudeabbruch, Planieren), die vor dem Beginn der Hauptmaßnahme aus-
geführt werden müssen, nicht als Beginn der Maßnahme).

 er für diese Maßnahme zum Vorsteuerabzug  berechtigt   nicht berechtigt ist. 

 alle Angaben den Tatsachen entsprechen. Sollte es Hinweise auf Unrichtigkeiten der gemachten Angaben geben, kann 
dies zur Nichtauszahlung oder späteren Rückförderung des Zuschusses durch die Stadt Viechtach führen.

 ihm bekannt ist, dass ohne vollständig ausgefüllten Antrag mit sämtlichen Unterlagen nicht über den Antrag entschieden 
werden kann.

 ihm bekannt ist, dass kein Rechtsanspruch auf den Zuschuss besteht. Bei dem Zuschuss handelt es sich um eine freiwillige 
Leistung der Stadt Viechtach; die Finanzierung erfolgt aus allgemeinen Steuermitteln. Der Zuschuss gehört nicht zum 
gebührenfähigen Aufwand im Sinne des Art. 8 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Über die Gewährung des 
Zuschusses entscheidet nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Viechtach bei Beträgen bis 5.000 € der 
erste Bürgermeister, über 5.000 € der Stadtrat.

 Ihm bekannt ist, dass der Zuschuss ausbezahlt wird, sobald die zuwendungsfähige Maßnahme durchgeführt wurde, der 
Verwendungsnachweis mit Rechnungsbelegen vorgelegt, durch die Stadt Viechtach geprüft wurde und die Haushaltsmittel 
zur Verfügung stehen.

 ihm bekannt ist, dass die Stadt Viechtach im Rahmen der Gewährung des Zuschusses im Zuwendungsbescheid 
eine Bindungsfrist festsetzen kann, wonach die geförderte Maßnahme für den festgesetzten Zeitraum (Bindungs-
frist) zur Verfügung stehen muss und dass die Stadt Viechtach den Zuschuss (ggf. anteilig) zurückfordern kann, 
falls die geförderte Maßnahme während der Bindungsfrist nicht oder nicht mehr zweckentsprechend verwendet 
wird.

 der Zuschuss auf das in diesem Antragsformular genannte Konto überwiesen werden soll.

 er die Hinweise unter www.viechtach.de/datenschutz zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zur Kenntnis 
genommen hat.

Ort, Datum Unterschrift 


	Zuwendungsantrag
	Richtlinie der Stadt Viechtach für die Gewährung von Zuschüssen bei der freiwilligen Umstellung von Grundstücksentwässerungsanlagen und Grundstücksanschlüssen vom Mischsystem in ein Trennsystem
	Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der Stadt Viechtach (Entwässerungssatzung - EWS)
	Verwendungsnachweis
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Verwendungsnachweis zur Vorlage bei der Stadt Viechtach nach der 
Richtlinie der Stadt Viechtach für die Gewährung von Zuschüssen bei der 
freiwilligen Umstellung von Grundstücksentwässerungsanlagen und 
Grundstücksanschlüssen vom Mischsystem in ein Trennsystem


1. Zuschussempfänger
ggf. Name der Firma ggf. Registergericht und -nummer 


Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 


telefonische Erreichbarkeit (tagsüber) E-Mail-Adresse


IBAN BIC Name des Kreditinstituts 


2. Ort und Beschreibung der Maßnahme
Bezeichnung wie im Antrag an die Stadt Viechtach auf Gewährung eines Zuschusses:


Sachlicher Bericht (kurze Beschreibung der durchgeführten Maßnahme; ggf. Beiblatt verwenden) 


Maßnahme abgeschlossen seit (Monat/Jahr)


3. bewilligter Zuschuss der Stadt Viechtach


Zuschuss gemäß Zuwendungsbescheid vom €


4. Bestätigung Vorsteuerabzug


Berechtigung zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes (UStG)


liegt nicht vor.  liegt vor. In diesem Fall können nur Netto-Beträge ohne Mehrwertsteuer angerechnet werden. 


 teilweise vorsteuerabzugsberechtigt mit ____________________ 


 In diesem Fall sind die Rechnungen/Aufwendungen, entsprechend der Aufteilung, einzureichen. 


4. Ausgaben (Kostenaufstellung) ggf. Beiblatt verwenden


Lfd. 
Nr. 


Ausführende Firma Gewerk Rechnung vom Rechnungsbetrag/ 
Überweisungsbetrag 


€


€


€


€ 


€


€


€


% 


Familienname und Vorname des Antragstellers bzw. des gesetzlichen Vertreters der Firma Identifikationsnr., Wirtschafts-Identifikationsnr. oder Steuernr.  



https://www.viechtach.de/api/assets/ebdeac30-c5ef-46f2-a49f-e129505888be

https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__15.html





Az. 6321, Dok-Nr. 082601 Seite 2 von 2


€ 


€ 


€ 


€ 


€


Gesamtkosten €


7. Hinweise


Die Regelungen der Richtlinie der Stadt Viechtach für die Gewährung von Zuschüssen bei der freiwilligen Umstellung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen und Grundstücksanschlüssen vom Mischsystem in ein Trennsystem und der 
Zuwendungsbescheid sind dem Antragsteller bekannt und werden als verbindlich anerkannt.


Zuschüsse werden anteilig gekürzt, wenn die tatsächlich entstanden förderfähigen Kosten geringer sind als die bei der Bewilli-
gung des Zuschusses zu Grunde gelegten förderfähigen Kosten. 


Dem Antragsteller ist bewusst, dass die Auszahlung des Zuschusses unter dem Vorbehalt der ausreichenden 
Bereitstellung entsprechender Mittel durch die Stadt Viechtach steht. Über die Gewährung des Zuschusses entscheidet 
nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Viechtach bei Beträgen bis 5.000 € der erste Bürgermeister, über
5.000 € der Stadtrat.


8. Erklärung


Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben und der dem Verwendungsnachweis beiliegenden Anlagen 
wird hiermit bestätigt. Kopien der Rechnungen und Zahlungsnachweise (z.B. Kontoauszug) sind beigefügt.


Ort, Datum Unterschrift 


10. Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Stadt Viechtach


Der Verwendungsnachweis wurde geprüft. 


Es ergaben sich  keine Beanstandungen  die im beigefügten Prüfbericht ersichtlichen Beanstandungen. 


Es wurde festgestellt, dass, die Maßnahme entsprechend dem Zuwendungsbescheid und der Richtlinie der 
Stadt Viechtach für die Gewährung von Zuschüssen bei der freiwilligen Umstellung von Grundstücksent-
wässerungsanlagen und Grundstücksanschlüssen vom Mischsystem in ein Trennsystem ausgeführt worden ist.


Mängel und Änderungen gegenüber den Bauunterlagen und Kostenabweichungen wurden festgestellt und


wurden baufachlich bewertet (siehe beigefügter Prüfbericht). 


Nach Prüfung des Verwendungsnachweises errechnet sich folgende Zuschusssumme: 


Gesamtkosten laut Verwendungsnachweis 


Zuwendungsfähige Ausgaben 


Max. zuwendungsfähige Ausgaben gemäß Richtlinie vom 21.09.2020


Zuschusssumme 


Es stehen folgende Haushaltsmittel zur Verfügung (HHSt. 1140.001.9880):


Die Entscheidung über die Gewährung des Zuschusses obliegt dem ersten Bürgermeister dem Stadtrat. 


Aufgrund des Ergebnisses dieser Prüfung ist Folgendes veranlasst: 


 Auszahlung des Zuschussbetrages in Höhe von _______________________ €. 


Auszahlungsanordnung wurde am ________________ erstellt. 


Stadt Viechtach 
Bauamt 
Viechtach, ________________ 


Unterschrift 



https://www.viechtach.de/api/assets/c40644e1-dec1-4ddc-962d-78db5ff66154

https://www.viechtach.de/api/assets/ebdeac30-c5ef-46f2-a49f-e129505888be

https://www.viechtach.de/api/assets/ebdeac30-c5ef-46f2-a49f-e129505888be
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